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Satzung 
zur Änderung der Kindergartenordnung 

vom 26.06.2023 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und der §§ 2, 11 und 13 des Kommunal-
abgabengesetztes für Baden-Württemberg, hat der Gemeinderat der Gemeinde Aichwald am 26.06.2023 

folgende Änderung der Kindergartenordnung vom 9.11.1998, zuletzt geändert am 27.06.2022 beschlossen:  
 
 

Artikel 1 
 

§ 6, Absätze 1-6 der Kindergartenordnung erhalten folgenden Wortlaut: 
 

§ 6  
Kindergartengebühren 

(1) Die Kindergartengebühren betragen monatlich je Kind im Regelkindergarten (täglich 7:30 – 13:00 Uhr 
und ein Nachmittag von 14:00 – 16:30 Uhr): 

 

Anzahl Kin-
der in der 
Familie 

Gebühr für 
Kinder über 3 
Jahre 

Gebühr für 
Kinder unter 3 
Jahre 

1 138,00 € 276,00 € 

2 107,00 € 214,00 € 

3   72,00 € 144,00 € 

4 und mehr   24,00 €   48,00 € 

 
 
 
(2) Die Kindergartengebühren betragen monatlich je Kind in der Verlängerten Vormittagsöffnungszeit 

ohne Mittagessen (täglich 7:00-14:00 Uhr) für Kinder über 3 Jahre:  
 

Anzahl Kinder in der Familie Gebühr  

1 172,50 €             

2 134,00 € 

3   90,00 € 

4 und mehr   30,00 € 

 
 
 

(3) Die Kindergartengebühren betragen monatlich je Kind in der Verlängerten Vormittagsöffnungszeit mit 
Mittagessen (täglich 7:00-14:00 Uhr) für Kinder über 3 Jahre:  
 

Anzahl Kinder in der Familie Gebühr  

1 247,50 €             

2 209,00 € 

3 165,00 € 

4 und mehr 105,00 € 

   
(4) Bei Inanspruchnahme des Ganztageskindergartens (kann zur Betreuungszeit der Verlängerten Vor-

mittagsöffnungszeit hinzu gebucht werden) für Kinder über 3 Jahre (Mo.- Fr.  bis 16:30 Uhr inkl. Mittag-
essen) zusätzliche monatliche Gebühr je Kind zu den Gebühren nach Absatz 3: 
 

Anzahl Kin-
der in der 
Familie 

Gebühr 
für 5 
Tage 

Gebühr 
für 4 
Tage 

Gebühr 
für 3 
Tage 

1 91,50 €             73,00 € 55,00 €             

2 71,00 € 56,50 € 42,50 € 

3 48,00 € 38,00 € 28,50 € 

4 und mehr 16,00 € 13,00 €   9,50 € 
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(5) Die Kindergartengebühren betragen monatlich je Kind in der Kinderkrippe und Altersgemischten 
Gruppe für Kinder von 1-3 Jahren: 

 

Anzahl Kinder in der Familie Gebühr (täglich 
von 7:00 – 14:00 
Uhr, inkl. Mittag-
essen) 

1 502,00 € 

2 386,50 € 

3 278,50 € 

4 und mehr 142,00 € 

 
 

(6) Bei Inanspruchnahme der Ganztageskinderkrippe für Kinder von 1-3 Jahren (Mo – Fr. 16:30 Uhr inkl. 
Mittagessen) betragen die Kindergartengebühr monatlich je Kind:  

 

Anzahl Kin-
der in der 
Familie 

Gebühr 
für 5 
Tage 

Gebühr für 
4 Tage 

Gebühr 
für 3 
Tage 

1 634,50 € 608,00 € 581,50 € 

2 485,00 € 465,00 € 445,50 € 

3 345,00 € 331,50 € 318,50 € 

4 und mehr 168,50 € 163,00 € 158,00 € 

 
 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

Die Änderung der Kindergartenordnung tritt am 1. September 2023 in Kraft. 
 
Ausgefertigt: 
Aichwald, den 27.06.2023 
 
 
Andreas Jarolim 
Bürgermeister 


